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Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz 

(Nds. AGWVG) vom 06.06.1994 (Nds. GVBl. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 

(Nds. GVBl. 353), i. V. mit § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i.d.F. vom 19.02.2010 

(Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.04.2012  (Nds. GVBl. S. 46), und i.V. mit 

den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 08.04.2013 (BGBl. I S. 734), sowie i. V. mit den in der Anlage genannten ver-

traglichen Vereinbarungen zwischen dem Wasserverband Peine und der jeweiligen Mitgliedsgemein-

de hat die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Peine am 07.12.2018 folgende Satzung 

beschlossen: 
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§ 1 Allgemeines 

(1) Der Wasserverband Peine (nachfolgend WV genannt) betreibt im Verbandsgebiet seiner Mit-

gliedsgemeinden, die ihm die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und die Befugnis zum Erlass 

von Satzungen gemäß § 4 Abs. 1 Nds. AGWVG übertragen haben, zur Beseitigung des anfal-

lenden Abwassers nach Maßgabe der Verbandssatzung, dieser Satzung und den hierzu erlas-

senen Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des WV (AEB) Abwasseranlagen als öffentliche 

Einrichtungen. 

(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsan-

lagen im Trenn- und Mischverfahren (zentrale Abwasserbeseitigungseinrichtungen) oder mittels 

Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen 

Gruben und des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms (dezentrale Abwasserbeseitigungs-

einrichtungen). 

(3) Diese Satzung gilt für die in der Anlage genannten Mitgliedsgemeinden. Die Abwasserbeseiti-

gung wird in jeder dieser Gemeinden als jeweils 

a) eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung (öffentliche zentrale 

Schmutzwasserbeseitigungseinrichtungen), 

b) eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung (öffentliche 

zentrale Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtungen), 

c) eine öffentliche Einrichtung zur Beseitigung des Inhalts von abflusslosten Gruben und 

des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms (öffentliche dezentrale Schmutzwasser-

beseitigungseinrichtungen) 

betrieben. Eine Zusammenfassung der vorgenannten Gemeinden zu jeweils einer Einrichtung 

ist möglich. Die Zusammenfassung wird durch ein gemeinsam geltendes Entgelt für diese Ge-

meinden im Preisblatt  dokumentiert. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behan-

deln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie die Entwässerung 

von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung und die Beseitigung des in 

Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwas-

sers, soweit der WV abwasserbeseitigungspflichtig ist. 

(2) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 
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1. Schmutzwasser ist 

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Abwasser), 

b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch ver-

unreinigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Ab-

wasser). Ausgenommen ist das durch landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Ab-

wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 

genutzte Böden aufgebracht zu werden. 

2. Niederschlagswasser ist das auf Grund von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 

und befestigten Flächen abfließende Wasser. 

3. Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation eingeleitete Wasser. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 

(4) Die jeweilige öffentliche zentrale Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigungseinrich-

tung endet, soweit eine solcher vorhanden ist, mit dem Kontrollschacht auf dem zu entwäs-

sernden Grundstück, ansonsten an der Grundstücksgrenze. Bei vorhandenen Grundstücksan-

schlüssen, die nicht im Eigentum des WV stehen, endet die jeweilige öffentliche Einrichtung an 

der Abzweigstelle vom Straßenkanal. 

(5) Zur jeweiligen öffentlichen zentralen Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigungsein-

richtung gehören  

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtun-

gen wie das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für Schmutzwasser und Nieder-

schlagswasser (Trennverfahren) und die gemeinsame Leitung für beide Abwasserarten 

(Mischverfahren), Reinigungsschächte, Pumpstationen und Rückhaltebecken,  

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, das sind Klärwerke und ähnliche An-

lagen, die im Eigentum des WV stehen, sowie von Dritten hergestellte und unterhaltene 

Anlagen, deren sich der WV bedient und zu deren Unterhaltung er beiträgt, 

c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, soweit die Gräben bzw. Wasserläufe zur 

Aufnahme der Abwässer dienen und nicht Gewässer im Sinne des NWG sind, 

d) alle zur Erfüllung der in den Ziff. a) bis c) genannten Aufgaben notwendigen Sachen und 

Personen beim WV oder von ihm beauftragter Dritter, 
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soweit diese der Schmutz- bzw. der Niederschlagswasserbeseitigung in der jeweiligen Gemein-

de dienen. 

(6) Zur jeweiligen öffentlichen dezentralen Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung gehören 

alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und Behandlung von Abwasser aus abflusslo-

sen Gruben und des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms außerhalb des zu entwässern-

den Grundstücks sowie die zur Erfüllung der dabei anfallenden Aufgaben eingesetzten Sachen 

und Personen beim WV oder von ihm beauftragter Dritter. 

(7) Soweit sich die Bestimmungen dieser Satzungen auf den Grundstückseigentümer beziehen, 

gelten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur 

Nutzung des Grundstücks dingliche Berechtigte. 

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist berechtigt, nach Maßgabe dieser Satzung und der Allgemei-

nen Entsorgungsbedingungen des WV (AEB) den Anschluss seines Grundstücks an eine öf-

fentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung in der Gemeinde, zu der das Grundstück ge-

hört, zu verlangen (Anschlussrecht). 

(2) Das Recht nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss des Grundstücks an die jeweilige öffentli-

che zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung, soweit eine solche unmittelbar vor dem 

Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks an die jeweilige 

öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung. 

(3) Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 

angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer berechtigt, alles anfallende Schmutzwasser – 

sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach gesetzlichen Vorschriften, dieser Satzung oder 

den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des WV (AEB) besteht – der öffentlichen Schmutz-

wasserbeseitigungseinrichtung zuzuführen (Benutzungsrecht).  

(4) Für Niederschlagswasser besteht ein Recht auf Anschluss an die jeweilige öffentliche zentrale 

Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung und auf deren Benutzung nur, soweit eine solche 

Einrichtung unmittelbar vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden und ein gesammeltes 

Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. 

(5) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen sowie den Zeitpunkt 

ihrer Herstellung, Erweiterung und Änderung bestimmt der WV im Rahmen der ihm obliegenden 

Abwasserbeseitigungspflicht. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung 

einer öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung besteht nicht. 
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(6) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nur, soweit der WV zur Abwasserbeseitigung ver-

pflichtet ist. 

 

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang – Schmutzwasser 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 

und der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des WV (AEB) an eine öffentliche Schmutzwas-

serbeseitigungseinrichtung in der Gemeinde, zu der das Grundstück gehört, anzuschließen, so-

bald auf seinem Grundstück Schmutzwasser auf Dauer anfällt (Anschlusszwang). Wer Besitzer 

eines Grundstückes, eines Gebäudes auf dem Grundstück oder eines Grundstücks- oder Ge-

bäudeteils ist, ohne zum Anschluss verpflichtet zu sein, hat die zum Anschluss erforderlichen 

Maßnahmen zu dulden. 

(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden 

für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder 

industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss des Grundstücks an die jeweilige 

öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung, soweit eine solche unmittelbar vor 

dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, sonst auf Anschluss des Grundstücks an die je-

weilige öffentliche dezentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung. 

(4) Der WV kann den Anschluss an die jeweilige öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungs-

einrichtung auch verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten und 

soweit die Vorschrift des § 96 Abs. 6 Satz 3 NWG dem nicht entgegensteht. Der Grundstücks-

eigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung durch den WV. Der Anschluss ist binnen sechs 

Monaten nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen. 

(5) Werden an einer Erschließungsanlage, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden 

sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen des WV alle Einrichtungen für den künftigen 

Anschluss an die jeweilige öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung vorzube-

reiten und die erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

(6) Der WV kann auch, solange er noch nicht abwasserbeseitigungspflichtig ist, den Anschluss 

eines Grundstücks an die jeweilige öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung anord-

nen (Ausübung des Anschlusszwangs). Der Grundstückeigentümer hat den Anschluss inner-

halb von sechs Monaten nach der Erklärung des WV über die Ausübung des Anschlusszwangs 

vorzunehmen. 
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(7) Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 

angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser 

– sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach dieser Satzung oder den Allgemeinen Ent-

sorgungsbedingungen des WV (AEB) besteht – der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungs-

einrichtung zuzuführen (Benutzungszwang). 

§ 5  Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang – Schmutzwasser 

(1) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser kann auf Antrag aus-

gesprochen werden, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Schmutzwasser-

beseitigungseinrichtung für den Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erforder-

nisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag soll schriftlich innerhalb eines Monats nach 

der Aufforderung zum Anschluss bei dem WV gestellt werden. 

(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des jederzeiti-

gen Widerrufs und auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden. 

§ 6 Zwangsmittel 

(1) Der WV kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnun-

gen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung einer nach dieser Satzung vorgeschrieben Handlung, Duldung oder Unter-

lassung gelten die Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

(NVwVG) i. V. m. dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

(Nds. SOG) in der jeweils gültigen Fassung.  

§ 7 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes (NKomVG) i. V. mit § 4 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 

Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG) in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig entgegen 

1. § 4 Abs. 1 Satz 2 nicht die notwendigen Maßnahmen duldet; 

2. § 4 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Schmutzwasserbeseiti-

gungseinrichtung anschließen lässt; 

3. § 4 Abs. 4 den Anschluss nicht innerhalb der Frist von sechs Monaten vornimmt; 

4. § 4 Abs. 5 nicht die erforderlichen Maßnahmen duldet; 
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5. § 4 Abs. 6 den Anschluss nicht innerhalb der Frist von sechs Monaten herstellt. 

6. § 4 Abs. 7 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche Schmutzwasserbesei-

tigungseinrichtung ableitet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 € geahndet werden. 

§ 8 Entgelte und Abwasserentsorgungsbedingungen 

(1) Die für den Anschluss an die jeweilige öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und die 

Beseitigung des Abwassers zu zahlenden privatrechtlichen Entgelte bestimmen sich nach dem 

jeweiligen öffentlich bekanntgegebenen Preisblatt des WV. Der WV kann die Entgelte ändern. 

Änderungen der Entgelte werden zum angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch mit ihrer öf-

fentlichen Bekanntgabe wirksam. § 315 BGB bleibt unberührt. 

(2) Die öffentliche Bekanntgabe nach Abs. 1 erfolgt in den Amtsblättern aller Gemeinden, für die 

diese Satzung gilt, oder in einer oder mehreren örtlichen Tageszeitungen, deren Verbreitungs-

gebiet zusammen den Geltungsbereich dieser Satzung umfasst, oder im Internet auf der 

Homepage des WV (www.wvp-online.de). Auf eine Veröffentlichung im Internet wird in den 

Amtsblättern aller Gemeinden, für die diese Satzung gilt, oder in einer oder in mehreren örtli-

chen Tageszeitungen, deren Verbreitungsgebiet zusammen den Geltungsbereich dieser Sat-

zung umfasst, nachrichtlich hingewiesen. Bei Änderungen des Preisblatts genügt die öffentliche 

Bekanntgabe in den von der Änderung betroffenen Gemeinden. 

(3) Der Anschluss an die Abwasserbeseitigungseinrichtung und die Entsorgung des Abwassers 

bestimmen sich im Übrigen nach den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des WV (AEB) in 

der jeweils gültigen Fassung. 

§ 9 Anlage 

Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

Peine, 11.12.2020 

Wasserverband Peine 

Baas 

(Verbandsvorsteher) 

http://www.wvp-online.de/
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Anlage: Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Wasserverband Peine und den Mitglieds-

gemeinden über die Abwasserbeseitigung 

Mitgliedsgemeinde Verträge 

Gemeinde         
Hohenhameln  

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 18.12.1995 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 31.10./07.11.2011 

Gemeinde Ilsede a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 08.08.1996 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 22.12.2012 

Gemeinde Uetze a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 25.06.1996 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 06.03./19.03.2013  

Samtgemeinde 
Baddeckenstedt 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 25.06.1996 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 08.11./16.11.2011 

Gemeinde Söhlde a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 20.12.1999 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 02.12.2013 

Samtgemeinde 
Lutter am Bbge. 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 04.12.2000 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 26.11.2012 

Gemeinde          
Edemissen 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 18.12.2000 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 05.10./26.10.2011 

Samtgemeinde 
Freden 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 17.11.2000 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 09.12.2011 
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Stadt Elze a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 02.08.2001 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 05.12.2012 

Gemeinde Holle a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 13.06.2002 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 11.10.2013 

Samtgemeinde 
Dransfeld  

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 10.01.2003 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 11.11./25.11.2011 

Gemeinde        
Staufenberg 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 11.12.2002 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 08.09./29.09.2011 

Gemeinde         
Algermissen 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 06.05.2004 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 26.11.2012 

Gemeinde   
Vechelde 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 18.12.2009 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 22.11.2011/02.01.2012 

Flecken Delligsen a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 12.12.2014 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 12.12.2014 

Gemeinde Ilsede für 
das Gebiet der 
ehemaligen Ge-
meinde Lahstedt 

a) Vereinbarung über die Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
vom 08.12.2017 

b) Vertrag zur Übertragung von Satzungsrechten vom 08.12.2017 

 


